
GSG 9 

der Bundespolizei 

CBRNE-Lagen  

Bedrohungspotentiale und Erstmaßnahmen 



GSG 9  
der Bundespolizei  Attraktivität von  

CBRNE - Gefahrstoffen 

 Verfügbarkeit von Stoffen (Ausgangsstoffen) 

 Präparation durch Einzeltäter im "Küchenlabor" möglich 

 Vielseitig in Dimension, Zeitpunkt und Ort  

 Variierbare Wirkung gegen Objekte und Personen 

 Psychologischer Effekt in der Bevölkerung 



GSG 9  
der Bundespolizei Verfügbarkeit von  

CBRNE - Gefahrstoffen 

Chemikalienverbotsverordnung 

 

EU Richtlinie 98/ 2013 (on the marketing and use of explosives precursors) 

 

ChemVerbotsV 

 

Regelt u.a. Verkauf/ Abgabe von  

 

 toxischen Stoffen 

Grundstoffen für Explosivstoffe  

Brandlegungsmittel 

Beschränkungen der VO (EU) Nr. 98/2013: 

 

1. Wasserstoffperoxid > 12 Gew.-% 

2. Nitromethan > 30 Gew.-% 

3. Salpetersäure > 3 Gew.-% 

4. Kaliumchlorat > 40 Gew.-% 

5. Kaliumperchlorat > 40 Gew.-% 

6. Natriumchlorat > 40 Gew.-% 

7. Natriumperchlorat > 40 Gew.-% 

Meldepflicht für verdächtige Transaktionen 

nach VO (EU) Nr. 98/2013: Hexamin, Kalium- 

nitrat, Schwefelsäure, Aceton, Natriumnitrat, 

Calciumnitrat, Ammoniumnitrat, Kalkammon- 

salpeter, Aluminiumpulver, Magnesiumpulver, 

Magnesiumnitrat-Hexahydrat 



GSG 9  
der Bundespolizei  Polizeiliche Maßnahmen  

CBRNE - Lagen 

Besondere Berücksichtigung finden 

 

 Einsatz von Spezialkräften/ Einsatz besonderer FEM 

 Bewertung der Gefährlichkeit in Zusammenarbeit mit 

Fachdiensten 

 Gefahrenspezifische Aufklärung 

 Festlegung von Gefahrenbereichen/ Räumung/ Absperrung 

 Eigensicherung/ Schutz 

 Intervention 

 Feststellen der Verfügbarkeit von Rettungsdiensten 

 
 
Problembereiche: Verfügbarkeit von CBRNE Spezialkräften/  Zusammenarbeit 

mit Fachdiensten/ Technische Ausstattung Warnung, Detektion, und Schutz/ 

Dekontamination 



GSG 9  
der Bundespolizei  Polizeiliche Maßnahmen und 

Rettungsdienste 

 Zusammenarbeit Polizeiärztlicher Dienst/ Polizeiliche Einsatzmedizin 

mit Rettungsdiensten 

 

 Eine  getrennte  medizinische/ ärztliche  Versorgung  von  Opfern,  

Einsatzkräften und Tätern ist sicherzustellen  

 

 Jede Behandlung eines Verletzten oder Kranken und dessen Verbleib 

sind zu dokumentieren 

 

 Den Belangen des Identitätsschutzes und der Abschirmung ist 

Rechnung zu tragen 

 

 Gegenseitige Unterstützung bei Räumung/ Evakuierung 
 

Problembereiche: Einsatz von Rettungsdiensten bei verdeckten Maßnahmen/ 

ausschließlich Spezialkräfte im Einwirkungsbereich von Tätern/ Einsatz von 

Rettungsdiensten im CBRNE Gefahrenbereich/ Dekontaminationskapazitäten/ 

Verletztendekontamination/ -versorgung  bei größeren Schadenslagen  



GSG 9  
der Bundespolizei  CBRNE spezifische Anforderungen 

an Rettungsdienste  

 Wirkstoff spezifische Versorgungsmaßnahmen 

 Diagnostik 

 Antidote 

 Dekontaminationskapazitäten/ -fähigkeiten 

 Verletztendekontamination 

 Versorgungskapazitäten bei größeren 

Schadenslagen 



GSG 9  
der Bundespolizei   

Fragen? 


